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   Venen    
 

Gradation 
GNr: I II III  V VI 

69  Geringe Erweiterung einzelner 

Blutgefäße an den Beinen ohne 

Schwellneigung (retikuläre Variko-

sis, Besenreiserstrukturen, Corona 

phlebectatica paraplantaris). 

 

Krampfadern bis mittleren Grades, 

auch mit leichter Schwellneigung, 

bzw. operierte Krampfadern gerin-

gen Ausmaßes. 

 

Chronisch-venöse Insuffizienz  

I. Grades. 

 

Einmalige, folgenlos abgeheilte 

Thrombophlebitis im Bereich der 

unteren Extremitäten. 

 

Folgenlos abgeheilte, mehr als 6 

Monate zurückliegende Thrombose 

einer tiefen Beinvene ohne erhöhtes 

Thromboserisiko (keine anatomi-

sche und/oder genetische Prädispo-

sition). 

 Behandlungsbedürftige Krampf-

adern, soweit eine Behandlung ein-

geleitet wurde oder beabsichtigt ist. 

 

Zustand nach Krampfader-Opera-

tion, soweit noch keine 6 Monate 

zurückliegend. 

 

Noch nicht 6 Monate zurückliegen-

de Thrombose einer tiefen Beinvene 

ohne erhöhtes Thromboserisiko. 

 

Ulcus cruris, dessen Abheilung bei 

geeigneter Behandlung innerhalb 

befristeter Zeit zu erwarten ist. 

 

 

Nachuntersuchung spätestens 
nach 6 Monaten. 
 

Krampfadern stärkeren Grades 

und/oder chronisch-venöse Insuffi-

zienz ab Grad II mit Ablehnung der 

Operation. 

 

Rezidivierende Thrombophlebitiden. 

 

Zustand nach Thrombophlebitis mit 

bleibenden, die Funktion beeinträch-

tigenden Veränderungen. 

 

Zustand nach Thrombose mit erhöh-

tem Thromboserisiko und/oder mit 

bleibenden Schäden (u. a. postthrom-

botisches Syndrom, Ulcus cruris). 

 

 

Anmerkung:
– In Zweifelsfällen ab Gradation III fachärztliche Untersuchung mit Duplexsonographie erforderlich. 
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